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AMTLICHER TEIL
Öffentliche Bekanntmachungen

A) Unterstützung des Volksbegehrens durch Eintragung 
in Eintragungslisten

Das Volksbegehren kann durch Eintragung in die bei der 
Abstimmungsbehörde der Stadt Eberswalde ausliegenden 
Eintragungslisten am folgenden Ort zu folgenden Uhrzeiten 
unterstützt werden:

Stadtverwaltung Eberswalde
Bürgerinformation
Breite Straße 41-44
16225 Eberswalde

Montag:  07:00 Uhr bis 14:00 Uhr
Dienstag:  08:00 Uhr bis 18:00 Uhr
Mittwoch:  08:00 Uhr bis 12:00 Uhr
Donnerstag: 09:00 Uhr bis 18:00 Uhr
Freitag: 08:00 Uhr bis 12:00 Uhr
am 11.04.2022:  07:00 Uhr bis 16:00 Uhr.

Personen, die sich in die Eintragungslisten eintragen wollen, 
haben sich über ihre Person auszuweisen (§ 7 Absatz 1 
Volksbegehrensverfahrensverordnung - WVBbg).

Wer sich in die Eintragungsfiste einträgt, muss persönlich 
und handschriftlich unterzeichnen. Neben der Unterschrift 
sind Familienname, Vorname, Tag der Geburt, Wohnort und 
Wohnung, bei mehreren Wohnungen die Hauptwohnung oder 
gewöhnlicher Aufenthalt, sowie der Tag der Eintragung lesbar 
einzutragen (§ 18 Absatz 1 VAGBbg i. V. m. § 8 Absatz 1 
VVVBbg). Eine Eintragung kann nach § 18 Absatz 2 VAGBbg 
nicht mehr zurückgenommen werden.

Eintragungsberechtigte Personen, die wegen einer körper-
lichen Behinderung nicht in der Lage sind, die Eintragung 
selbst vorzunehmen und dies mit Hinweis auf ihre Behin-
derung zur Niederschrift erklären, werden von Amts wegen 
in die Eintragungsliste eingetragen (§ 15 Absatz 2 Satz 2 
VAGBbg i. V. m. § 8 Absatz 2 VVVBbg).

Eintragungsberechtigte Personen, die wegen einer körper-
lichen Behinderung den Eintragungsraum nicht oder nur 
unter unzumutbaren Schwierigkeiten aufsuchen können, 
können eine Person ihres Vertrauens (Hilfsperson) mit der 
Ausübung ihres Eintragungsrechts beauftragen. Hierfür ist 
der Hilfsperson eine entsprechende Vollmacht durch die 
eintragungsberechtigte Person auszustellen (§ 15 Absatz 2 
Satz 2 VAG-Bbg i. V. m. § 7 Absatz 4 WVBbg).

B)	 Unterstützung	des	Volksbegehrens	durch	briefliche	
Eintragung

Jeder Eintragungsberechtigte hat das Recht, auf Antrag das 
Volksbegehren durch briefliche Eintragung zu unterstützen. 
Der Antrag kann von der eintragungsberechtigten Person 
selbst oder einer von ihr bevollmächtigten Person 

Stadt Eberswalde
Der Bürgermeister
Bürgeramt als Wahlbehörde
Stimmkreis 13

Bekanntmachung

über die Durchführung eines Volksbegeh-
rens „Volksinitiative zur Abschaffung der 
Erschließungsbeiträge für ,Sandpisten‘“

Die Vertreter der Volksinitiative „Volksinitiative zur Abschaf-
fung der Erschließungsbeiträge für ,Sandpisten‘„ haben frist-
gemäß die Durchführung eines Volksbegehrens verlangt. Die 
Landesregierung oder ein Drittel der Mitglieder des Landtages 
Brandenburg haben innerhalb der Frist des § 13 Absatz 3 des 
Volksabstimmungsgesetzes (VAGBbg) keine Klage gegen die 
Zulässigkeit des Volksbegehrens anhängig gemacht.

Das Volksbegehren kann durch alle stimmberechtigten 
Bürgerinnen und Bürger ab dem

12.10.2021 bis zum 11.04.2022

durch Eintragung in die ausliegenden Eintragungslisten oder 
durch briefliche Eintragung auf den Eintragungsscheinen 
unterstützt werden. Gemäß § 17 Absatz 2 VAGBbg können 
die Bürgerinnen und Bürger ihr Eintragungsrecht durch 
Eintragung in die amtliche Eintragungsliste nur bei der Ab- 
stimmungsbehörde der Gemeinde ausüben, in der sie ihre 
Wohnung, bei mehreren Wohnungen ihre Hauptwohnung 
oder, sofern sie keine Wohnung in der Bundesrepublik 
Deutschland haben, ihren gewöhnlichen Aufenthalt haben.

Eintragungsberechtigt sind gemäß § 16 VAGBbg in Verbin-
dung mit §§ 5 und 7 des Brandenburgischen Landeswahl-
gesetzes (BbgLWahlG) alle deutschen Bürgerinnen und 
Bürger, die zum Zeitpunkt der Eintragung oder spätestens 
am 11.04.2022

• das 16. Lebensjahr vollendet haben, also vor dem 
12.04.2006 geboren sind,

• seit mindestens einem Monat im Land Brandenburg ihren 
ständigen Wohnsitz oder, sofern sie keine Wohnung in der 
Bundesrepublik Deutschland haben, ihren gewöhnlichen 
Aufenthalt haben sowie 

• nicht nach § 7 BbgLWahlG vom Wahlrecht ausgeschlossen 
sind.
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Fortsetzung auf Seite 4

persönlich: Stadtverwaltung Eberswalde
 Bürgerinformation
 Breite Straße 41-44
 16225 Eberswalde

 während der nachfolgenden Zeiten

 Montag:  07:00 Uhr bis 14:00 Uhr
 Dienstag:  08:00 Uhr bis 18:00 Uhr
 Mittwoch:  08:00 Uhr bis 12:00 Uhr
 Donnerstag: 09:00 Uhr bis 18:00 Uhr
 Freitag: 08:00 Uhr bis 12:00 Uhr
 am 11.04.2022:  07:00 Uhr bis 16:00 Uhr.

schriftlich: Stadt Eberswalde, Der Bürgermeister,
 Bürgeramt als Abstimmungsbehörde,
 Breite Straße 41-44, 16225 Eberswalde,

online: www.eberswalde.de

per Telefax: 03334/64159,

per E-Mail: volksbegehren@eberswalde.de

bei der Abstimmungsbehörde gestellt werden, in der die 
eintragungsberechtigte Person ihre Wohnung, bei mehreren 
Wohnungen ihre Hauptwohnung, oder ihren gewöhnlichen 
Aufenthalt hat. Bei der elektronischen Antragstellung ist 
der Tag der Geburt der antragstellenden Person anzugeben 
(§ 15 Absatz 6 Satz 4 VAGBbg). Eine fernmündliche Antrag-
stellung ist unzulässig.

Die antragstellende Person kann sich bei der Antragstellung 
auch der Hilfe einer Person ihres Vertrauens (Hilfsperson) 
bedienen (§ 15 Absatz 6 Satz 2 i. V. m. § 15 Absatz 2 Satz 2 
VAGBbg).

Eintragungsscheine können bis zwei Tage vor Ablauf der 
Eintragungsfrist beantragt werden (§ 8a Absatz 5 VVVBbg).

Die für die briefliche Eintragung erforderlichen Unterlagen 
(Eintragungsschein und Briefumschlag) werden der antrag-
stellenden Person entgeltfrei übersandt.

Die Eintragung muss persönlich vollzogen werden. Wer wegen 
einer körperlichen Behinderung nicht in der Lage ist, die brief-
liche Eintragung persönlich zu vollziehen, kann sich der Hilfe 
einer Person (Hilfsperson) bedienen (§ 15 Absatz 2 Satz 2 
VAGBbg).

Auf dem Eintragungsschein hat die eintragungsberechtigte 
Person oder die Hilfsperson gegenüber der Abstimmungs-
behörde an Eides statt zu versichern, dass sie die Erklärung 
der Unterstützung des Volksbegehrens persönlich oder nach 
dem erklärten Willen der eintragungsberechtigten Person ab-
gegeben hat (§ 15 Absatz 7 VAGBbg).

Bei der brief lichen Eintragung muss der Eintragungs- 
berechtigte den Eintragungsschein so rechtzeitig an die auf 
dem amtlichen Briefumschlag angegebene SteIle absenden, 
dass der Eintragungsbrief dort spätestens am 11.04.2022, 
16:00 Uhr eingeht.

Der Eintragungsbrief wird innerhalb der Bundesrepublik 
Deutschland ausschließlich von der Deutschen Post AG 
unentgeltlich befördert. Der Eintragungsbrief kann auch bei 
der auf dem Briefumschlag angegebenen Stelle abgegeben 
werden.

Das verlangte Volksbegehren hat folgenden Wortlaut:

Volksinitiative zur Abschaffung der Erschließungs- 
beiträge für „Sandpisten“

Der Landtag wird aufgefordert, die gemeindlichen Erschlie-
ßungsbeiträge für sogenannte „Sandpisten“ abzuschaffen, 
d.h. für Erschließungsanlagen oder Teile von Erschließungs-
anlagen, die vor dem 3. Oktober 1990 hergestellt oder für 
Verkehrszwecke genutzt wurden. Der Landtag möge eine 
entsprechende Änderung des Kommunalabgabengesetzes 
vornehmen.

Begründung: Straßen sind Teil der Infrastruktur und damit 
der Daseinsvorsorge für jedermann. Als öffentlicher Raum 
sollten sie auch durch die Allgemeinheit finanziert werden. 
Ein besonderer Vorteil für anliegende Grundstücke ist nicht 
quantifizierbar. Eine Anliegerbeteiligung an Erschließungs-
beiträgen ist nur gerechtfertigt, wenn es sich um neu ange-
legte Straßen handelt, weil sie dann erstmals die Möglichkeit 
erhalten, ihr Grundstück auch mit Fahrzeugen zu erreichen. 
Bei einer seit Jahrzehnten bestandenen „Sandpiste“ bestand 
diese Möglichkeit aber auch schon früher. Dann sollten die 
Anlieger auch darauf vertrauen dürfen, dass aufgrund der 
langjährigen Benutzungsmöglichkeit keine Erschließungs-
beitragspflichten mehr für die Fahrbahn, die Entwässerung, 
den Gehweg und das Straßenbegleitgrün entstehen werden. 
Erfolgt gleichwohl eine Heranziehung, führt dies bei den 
Betroffenen häufig zu Unverständnis und untergräbt das 
Vertrauen in die Rechtsordnung. 

Aus Gründen der Rechtssicherheit und der Gerechtigkeit ist 
es geboten, sog. „Sandpisten“ von der Heranziehung zu Er-
schließungsbeiträgen auszunehmen. lm Übrigen werden auch 
bei Landes- und Bundesstraßen keine Erschließungsbeiträge 
erhoben.

Öffentliche Bekanntmachungen
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Öffentliche Bekanntmachungen

Fortsetzung von Seite 3 

Namen und Wohnorte der Vertreter/innen und Stellvertreter/
innen 

Vertreter: Stellvertreterin:
Gerd Kirchner Roswitha Gerner 
Falkensee Retzow 

Vertreterin: Stellvertreter:
Dr. Stefanie Gebauer Heinz Ließke
Kremmen Oranienburg

Vertreter: Stellvertreter:
Péter Vida Siegfried Wittkopf
Bernau bei Berlin Neuruppin 

Vertreter: Stellvertreterin:
Thomas Richter Rita Altenburg
Prenzlau Großräschen 

Vertreter: Stellvertreter:
Dr. Winfried Ludwig Gerold Maelzer
Beelitz Stahnsdorf

Eberswalde, den 16.09.2021

gez. Boginski
Bürgermeister
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